Mitteilung über das Vorliegen einer Verpflichtung nach 
§ 170 TKG i.V.m. Teil 4 TKÜV
(Erteilung von Auskünften über Verkehrsdaten)
Dieses Formular dient der Meldung einer Verpflichtung nach § 170 TKG i.V.m. Teil 4 TKÜV für Betreiber von Telekommunikationsanlagen, die als Anbieter öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringen, sowie für Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten, die sich eines Betreibers einer Telekommunikationsanlage bedienen.
Anbieter, die sich eines Betreibers einer Telekommunikationsanlage zur Beauskunftung über Verkehrsdaten zu seinem Vertragspartner bedienen, teilen im Abschnitt 3.1 den Betreiber (=Erfüllungsgehilfen) mit, der die Umsetzung vornimmt und hierfür die Unterlage zu den technischen und organisatorischen Vorkehrungen (Konzept) vorlegt.
1. Angaben zum Verpflichteten
	Name mit Rechtsform, 
Anschrift des Unternehmens 
	




	Handelsregister
	


2. Angaben zur Verpflichtung
(Bitte entsprechendes Feld ankreuzen und ggf. Ergänzungen vornehmen)
	☐
	Betreiber einer Telekommunikationsanlage, der als Anbieter öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für 100.000 oder mehr Vertragspartner erbringt.

	☐
	Betreiber einer Telekommunikationsanlage, der als Anbieter öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für weniger als 100.000 Vertragspartner erbringt.

	☐
	Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten für 100.000 oder mehr Vertragspartner, der sich hierfür eines Betreibers einer Telekommunikationsanlage bedient.

	☐
	Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten für weniger als 100.000 Vertragspartner, der sich hierfür eines Betreibers einer Telekommunikationsanlage bedient.


3. Angaben zur Umsetzung der Verpflichtung 
(Bitte entsprechendes Feld ankreuzen und ggf. Ergänzungen vornehmen)
3.1. Stelle zur Entgegennahme des Auskunftsersuchens
	☐
	selbst (verpflichtetes Unternehmen)

	☐
	Erfüllungsgehilfe mit folgenden Angaben (Name und Rechtsform, Anschrift, Ansprechpartner):






3.2. Inbetriebnahme der elektronischen Schnittstellen
	Die Inbetriebnahme der ETSI-ESB ist geplant zum:
	

	Die Inbetriebnahme der E-Mail-ESB ist geplant zum:
	


4. Ihr Kontakt für Rückfragen
	Name, Anschrift, Erreichbarkeit (Telefon, E-Mail):
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